
1

Es ist an Ihren Gebäuden ein Schaden durch Hagel entstanden? 

Wir möchten Ihnen einige wichtige Hinweise geben, die für Ihre Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag 
wichtig sind: 

Erstmaßnahmen: 

+  Treffen Sie erste Maßnahmen, um Folgeschäden am Gebäude und Hausrat/Inventar zu vermeiden (evtl. Not
     abdeckung, ggf. auch durch eine Fachfirma)

+  Machen Sie detaillierte Fotos von den Beschädigungen direkt nach dem Hagelereignis

Melden Sie uns dann unverzüglich den Schaden mit der anliegenden Onlineschadenmeldung oder unter Telefon: 04821 773 - 0

Hierbei geben Sie bitte folgende Informationen mit an bzw. reichen Sie Unterlagen mit ein:

+   Falls mehrere Gebäude versichert sind, welche/s vom Schaden betroffen ist

+   Machen Sie eine detaillierte Auflistung der Schäden am Gebäude oder den Grundstücksbestandteilen

+   Reichen Sie dazu die aufgenommenen Fotos ein

+   Reichen Sie ein Angebot zur Behebung des Schadens ein, sofern dieses schon vorliegt
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